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Sergebung an gewerbliche Ser einigungett.
2lrt. 25. 93ei ber Serücffichtigung non Kolleftioein»

gaben ober wenn, ohne oorauSgegangene Slusfdjreibuug,
bie Vergebung an eine gewerbliche SerufSorganifation
auf ©runb eines ©arifoertrotgeS erfolgt, bleibt ber oer=
gebenben Sehörbe baS Secht norbehalten, bie Slrbeiteit
an bie einzelnen Unternehmer felbft ju nerteilen.

Singbilbung.
Slrt. 26. ©rgibt bie Prüfung ber Singebote, baff

bnrrf) Singbilbung eine ungebührliche ißreiSfteigerung
bejmecft wirb, fo fann bie betreffenbe Slrbeit ober Siefe»

rung entroeber freihänbig oergeben ober erftere in Segie
ausgeführt werben.

Informationen.
Slrt. 27. $n allen gälten haben fid) bie jufiünbigen

Organe oon ber 3uoerläffigfeit unb £eiftungSfäf)igfeit
ber Sewerber p überzeugen.

$n einem weiteren Slbfchnitt wirb baS Sertangen
nach @inreid)ung oon Sad)falfulationen geftellt in fol»
genber gorm:

Sachfalfutationen.
Slrt. 37. SBirb eine Slrbeit auf ©runb einer ißreiS»

Berechnung nach Slrt. 22, Slbf. 4 oergeben, fo ift in ben
Sertrag bie Seftimmung aufzunehmen, baff bie Über»

nehmer mit ber Slbredpung auch eine Sad)faIEulation
einzugeben haben, aus ber bie wirflidfen £>erftellungS=
foften erfichtlid) finb.

SBenn zufolge günftiger Serhältniffe ober guter 2lrbeitS»
leiftung bas ©eminnergebniS einer Slrbeit, namentlich
wenn biefe oon fehr großem Umfang ift, ein mefent(id)
günftigereS ift, als zam oorauS angenommen würbe,
macht ber Serfaffer ben Sorfcfpag, oom erzielten ©ewittn»
Überfluß ein drittel bem Unternehmen, ein ©rittet ben
Unternehmern unb ein ©rittet bem SiftfoSauSgleicf)SfonbS
be§ SerbanbeS zufommen zu laffen. ©ie ftberfclpffe
biefeS fjonbs wären in zmecfmähiger SOBeife ber fozialen
Serfidjerung zuzuführen.

7. îlîlttôirfttitçj 4>eu prioaten öauherrfchaft.
Stüter (Staat unb ©emeinben fommen folgenbe Sau»

herren oor:
$ür gabrifbauten unb inbuftrietle Stntagen:

9lftiengefellfd)aften, prioateQnbuftrieunternehmen ufw.

Sanbhäufer unb Sitten:
ifkioate Sauherren, bie über baS nötige Kapital oer»

fügen, firf) ein eigenes §eim Heineren ober größeren
llmfangeS zu bauen.

SBohnhäufer für SRittetftanb unb Slrbeiterfchaft:
Saugenoffenfdjaften öffentlichen ober prioaten ©hnraf»

ter§, ©inzelperfonen, Spekulanten, bie ba§ £>äuferbauen
als ©rwerb betreiben.

©ieSpefulationSbauten werben oorläufig unterbleiben,
©ine £>auptaüfgabe bei ber Seeinfluffung ber prioaten
Sauf)errfd)aft fällt ben 2lrd)iteften zu. ®S wirb nötig fein,
bafj {>lrcf)iteft unb ©ewerbeftanb mehr als bis anbin fpanb
in |)anb arbeiten, um fich gegenfeitig zu unterftüt)en.

SUS S ch t u h w o r t führt ber Serfaffer an, waS fperr
2lrd)iteft ©mil Kegler in St. ©alten im 3al)re 1887 in
einem Sortrag über „bie Satur beS Konfurrenz» unb
SubmiffionSwefenS" gefagt hat, bie heute noch Zeügemäh
finb: „So wie alle ftienfd)lid)en Spezialbeftrebungen, fo
muh <*a<h bas Konfurrenz» unb SubmiffionSoerfahren,
als Solf'SwirtfchaftSzweig, als allgemein menfdt)lic£)e Slrbeit,
Zu einem eigenen Organismus gelangen, ©ie Organifation
ber menfd)lid)en SBirtfdjaft betagt bie Freiheit ber Kon»
furrenz, befeitigt aber alle äluSwüchfe unb Übelftänbe,
bie auf Setrug, £üge, Scbwinbel, fyälfd)ung, gegenfeitige

Seeinträchtigung, Serfchwenbung oon Gräften, Ungtüd
burch fatfdje Spefulation unb bergteichen fugen, ©aneben
forbert bie menfd)lid)e Statur oor allem freie ©ntfal»
tung aller ihrer Sichtungen unb ©atente. ©er fatfche
Sozialismus will burch zmangSweife Sefchäftigung ber
SRenfchen bebingte Sflaoerei in ber gefellfchaftlichen ißro»
bullion, ber Kommunismus, bazu noch zmangSweife Kon»
fumation zur $erftörung jeber freien 3;ubioibualität.
©ine ®inrid)tung, bie zunäcfjft gefühllofe Äthiopier unb
bann Seelfunbe, b. h- inbolente ©iere, auS ben Slenfcfjen
ZU machen imftanbe wäre, ©ie SBirtfchaft foil ben
SJtenfdjen nid)t in eine Stafd)inerie aufgehen laffen, fon»
bern burch ben Stenfchen befreien, fobafj er fid) ben
rein menfdjliehen Kutturzieten audh wibmen fann. 3" ber
Konfürrenz rüdfidjtSloS. zu fiegen unb burd) ben Unter»

gang ber SRitbewerber fich aliein ©tücf unb Freiheit zu
oerfdjaffen, rafd) reich P werben, auf Koften anberer
Zu erwerben, ift baS 3«l ber Spefulation, aber nidp
baS Prinzip ber Statur".

Sßßir möchten nochmals empfehlen, bie beachtenswerte
Schrift anzufchaffen.

UerfcMdsveua.
Sd)tuetzertfchcr ©eroerbeuerbanb. ©er Sdjweize»

rifche ©ewerbeoerbanb, ber am Sonntag in Ölten tagte,
befd)lof5 ber 2ltterS Qnoaliben» unb hinter»
b!iebenen Serfid)erung grunbfäglich zuzuftimmen.
3entratpräfibent ®r. ©fourni fprach bie Hoffnung auS,
bah nach bem gegebenen Serfprecfjen nun aud) oon ben
SunbeSorganen bie Sorarbeiten für ein ©ewerbege»
feh rafd) geförbert werben, ©ie Serfammtung fam zu
bem Sdpuffe, bie Sefchlüffe ber eibgenöffifd)en Säte be=

treffenb bie 2fufhebtmg ber SunbeSratSbefchtüffe über bie

SlrbeitSlofenfürforge feien burd) ein SunbeSgefet) über
bie 2lrbeiislofenoerfi(herung zu erfetjen. Sach
einem Seferat oon KantonSrat Sihirmer (St. ©allen)
foil bie SubmiffionSreform als ein ©eil ber allge»
meinen SBirtfchaftSreform zum SluSgleich ber Qntereffen
beS arbeitenben SolfeS rafcf) geförbert werben. 3«utral»
präfibent ®r. ©fourni fprach über bie ÜbergangSwirt»
fchaft. ©ie Salutafrage brohe für baS ganze fd)wei*
Zerifche ©ewerbe fataftrophal zu werben unb bebürfe
einer raffen unb rabifalen Söfung. ©er Schweizerifd)^
©ewerbeoerbanb wirb oon fid) auS baS Seferenbum
gegen baS SunbeSgefeh über bie 2lrbeitSoerf)ältmffe nid)t
unterftühen. Über bie SationalratSwahlen refe»
rierte SRalermeifter Siggli (Ölten), ©er ©ewerbeoerbanb
will mit bem Sertangen nach einer ftärferen Sertretung
nicht auSfdpiehlich $ntereffenpolitif treiben.

Uembiedeaei.
©ic 2lbfttmtnungcn in ber Stabt unb int .Knntun

gürtd) oom J28. September ergaben folgenbe Sefultate:
Qn ber Stabt 3üri(h würben alle brei Sorlagen an»

genommen: 1. ©aS Sohnregulatio für bie ftäbti=
fchen Arbeiter mit 22,145 gegen 14,844 Sein;
2. ber SluSbau ber SBinterthurerftrahe mit
33,288 $a gegen 3,118 Sein; 3. bie Strajjenbahn*
l.inie in ber 2Binterth«rerftrafje mit 32,968 3"
gegen 3378 Sein.

Son ben fantonalen Sorlagen würbe baS ©efeh über
bie fSahnahmen unb Krebite gegen StrbeitS»
lofigfeit unb ©ßohnungSnot mit 68,628 ^a gegen
22,040 Sein angenommen.

Scrworfen würben baS ©efetj betreffenb bie Sege'

268 Jllustr. schweiz. Haudw Zeitung („Meisterblatt") Nr. 27

Vergebung an gewerbliche Vereinigungen.
Art. 25. Bei der Berücksichtigung von Kollektivein-

gaben oder wenn, ohne vorausgegangene Ausschreibung,
die Vergebung an eine gewerbliche Berufsorganisation
auf Grund eines Tarifvertrages erfolgt, bleibt der ver-
gebenden Behörde das Recht vorbehalten, die Arbeiten
an die einzelnen Unternehmer selbst zu verteilen.

Ringbildung.
Art. 26. Ergibt die Prüfung der Angebote, daß

durch Ringbildung eine ungebührliche Preissteigerung
bezweckt wird, so kann die betreffende Arbeit oder Liefe-
rung entweder freihändig vergeben oder erstere in Regie
ausgeführt werden.

Informationen.
Art. 27. In allen Fällen haben sich die zuständigen

Organe von der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
der Bewerber zu überzeugen.

In einem weiteren Abschnitt wird das Verlangen
nach Einreichung von Nachkalkulationen gestellt in fol-
gender Form:

Nachkalkulationen.
Art. 37. Wird eine Arbeit auf Grund einer Preis-

berechnung nach Art. 22, Abs. 4 vergeben, so ist in den
Vertrag die Bestimmung aufzunehmen, daß die Über-
nehmer mit der Abrechnung auch eine Nachkalkulation
einzugeben haben, aus der die wirklichen Herstellungs-
kosten ersichtlich find.

Wenn zufolge günstiger Verhältnisse oder guter Arbeits-
leistung das Gewinnergebnis einer Arbeit, namentlich
wenn diese von sehr großem Umfang ist, ein wesentlich
günstigeres ist, als zum voraus angenommen wurde,
macht der Verfasser den Vorschlag, vom erzielten Gewinn-
Überschuß ein Drittel dem Unternehmen, ein Drittel den
Unternehmern und ein Drittel dem Risikosausgleichsfonds
des Verbandes zukommen zu lassen. Die Überschüsse
dieses Fonds wären in zweckmäßiger Weise der sozialen
Versicherung zuzuführen.

7. Mitwirkung der privaten Bauherrschaft.
Außer Staat und Gemeinden kommen folgende Bau-

Herren vor:
Für Fabrikbauten und industriekle Anlagen:

Aktiengesellschaften, private Industrieunternehmen usw.

Landhäuser und Villen:
Private Bauherren, die über das nötige Kapital ver-

fügen, sich ein eigenes Heim kleineren oder größeren
Umfanges zu bauen.

Wohnhäuser für Mittelstand und Arbeiterschaft:
Baugenossenschaften öffentlichen oder privaten Charak-

ters, Einzelpersonen, Spekulanten, die das Häuserbauen
als Erwerb betreiben.

Die Spekulationsbauten werden vorläufig unterbleiben.
Eine Hauptaufgabe bei der Beeinflussung der privaten
Bauherrschaft fällt den Architekten zu. Es wird nötig sein,
daß Architekt und Gewerbestand mehr als bis anhin Hand
in Hand arbeiten, um sich gegenseitig zu unterstützen.

Als Schlußwort führt der Versasser an, was Herr
Architekt Emil Keßler in St. Gallen im Jahre 1887 in
einem Vortrag über „die Natur des Konkurrenz- und
Submissionswesens" gesagt hat, die heute noch zeitgemäß
sind: „So wie alle Menschlichen Spezialbestrebungen, so

muß auch das Konkurrenz- und Submissionsverfahren,
als Volkswirtschaftszweig, als allgemein menschliche Arbeit,
zu einem eigenen Organismus gelangen. Die Organisation
der menschlichen Wirtschaft beläßt die Freiheit der Kon-
kurrenz, beseitigt aber alle Auswüchse und Übelstände,
die auf Betrug, Lüge, Schwindel, Fälschung, gegenseitige

Beeinträchtigung, Verschwendung von Kräften, Unglück
durch falsche Spekulation und dergleichen fußen. Daneben
fordert die menschliche Natur vor allem freie Entfal-
tung aller ihrer Richtungen und Talente. Der falsche

Sozialismus will durch zwangsweise Beschäftigung der
Menschen bedingte Sklaverei in der gesellschaftlichen Pro-
duktion, der Kommunismus, dazu noch zwangsweise Kon-
sumation zur Zerstörung jeder freien Individualität.
Eine Einrichtung, die zunächst gefühllose Äthiopier und
dann Seehunde, d. h. indolente Tiere, aus den Menschen
zu machen imstande wäre. Die Wirtschaft soll den
Menschen nicht in eine Maschinerie aufgehen lassen, son-
dein durch sie den Menschen befreien, sodaß er sich den
rein menschlichen Kulturzielen auch widmen kann. In der
Konkurrenz rücksichtslos, zu siegen und durch den Unter-
gang der Mitbewerber sich allein Glück und Freiheit zu
verschaffen, rasch reich zu werden, auf Kosten anderer
zu erwerben, ist das Ziel der Spekulation, aber nicht
das Prinzip der Natur".

Wir möchten nochmals empfehlen, die beachtenswerte
Schrift anzuschaffen.

Schweizerischer Gewerbeverband. Der Schweize-
rische Gewerbeverband, der am Sonntag in Ölten tagte,
beschloß der Alters-, Invaliden- und Hinter-
bliebenen-Versicherung grundsätzlich zuzustimmen.
Zentralpräsident Dr. Tschumi sprach die Hoffnung aus,
daß nach dem gegebenen Versprechen nun auch von den
Bundesorganen die Vorarbeiten für ein Gewerbege-
setz rasch gefördert werden. Die Versammlung kam zu
dem Schlüsse, die Beschlüsse der eidgenössischen Räte be-
treffend die Aufhebung der Bundesratsbeschlüsse über die

Arbeitslosenfürsorge seien durch ein Bundesgesetz über
die Arbeitslosenversicherung zu ersetzen. Nach
einem Referat von Kantonsrat Schirmer (St. Gallen)
soll die Submissionsreform als ein Teil der allge-
meinen Wirtschaftsreform zum Ausgleich der Interessen
des arbeitenden Volkes rasch gefördert werden. Zentral-
Präsident Dr. Tschumi sprach über die llbergangswirt-
schaft. Die Valutafrage drohe für das ganze schwei-
zerische Gewerbe katastrophal zu werden und bedürfe
einer raschen und radikalen Lösung. Der Schweizerische
Gewerbeverband wird von sich aus das Referendum
gegen das Bundesgesetz über die Arbeitsverhältnisse nicht
unterstützen. Über die Nationalratswahlen refe-
rierte Malermeister Niggli (Ölten). Der Gewerbeverband
will mit dem Verlangen nach einer stärkeren Vertretung
nicht ausschließlich Jnteressenpolitik treiben.

belttdleàeì.
Die Abstimmungen in der Stadt und im Kanton

Zürich vom 28. September ergaben folgende Resultate:
In der Stadt Zürich wurden alle drei Vorlagen an-

genommen: 1. Das Lohnregulativ für die städti-
schen Arbeiter mit 22,145 Ja gegen 14,844 Nein
2. der Ausbau der Winterthurerstraße mit
33,288 Ja gegen 3,118 Nein; 3. die Straßenbahn-
linie in der Winterthurerstraße mit 32,968 Ja
gegen 3378 Nein.

Von den kantonalen Vorlagen wurde das Gesetz über
die Maßnahmen und Kredite gegen Arbeits-
losigkeit und Wohnungsnot mit 68,628 Ja gegen
22,940 Nein angenommen.

Verworfen wurden das Gesetz betreffend die Rege"
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